
Satzungswortlaut der Aktiengesellschaft
unter der Firma

DNI Beteiligungen AG "

in der Fassung des Beschlusses des Aufsichtsrares vom 6. Febmar 2025



SATZUNG •

I. Allgemeine Bestimmungen

§1

Finna und Sitz

(l) Die Firma der Gesellschaft lautet:

DNI Beteiligungen AG.

(2) Die GeseUscha-ft hat ihren Sitz in Köln.

(3) Das Geschäftsjahr ist das K-alenderjahr.

§2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Untemehmens ist die Verwalhmg des eigenen Verm.ögens sowie die Verwal-

tung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Verwaltung des eigenen Vermögens umfaßt

den An- und Verkauf von Wertpapieren jeder Art, Optionsschemea und Optionsrechten auf
Aktien, Indizes, DeviseiL, Edeünetallen und Zinsen, Temüngescliäfte sowie den An- imd

Verkauf von Immobüien. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
durclizufuhren und zu übernehmen, die für diesen Zweck sümvoll und dienlich sind, nicht
jedoch Bankgeschäfte un Sinne des § l Absatz l Satz 2 und § l Absatz l a Satz 2 des Geset-
zes über das Kreditvresen.

§3

Bekaimtm.achungen

Bekarmtmachuagen der Gesellschaft erfolgen im. Bundesanzeiger.

II. GrundLkapital und Aktien

§4
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Höhe und Emteüung des Grundkapitals

(l) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 750.000,00 (in Worten: Büro Siebenlmn-
dertfiinfzigtauseud). Es ist emgeteütin 150.000 Stückaktien.

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(3) Die Form -und den Inhalt der Alctienurkunden sowie der Gewimianteils- und Emeue-

rungsscheine sowie von Scliuldverschreibungen imd Zinsscliemen bestünmt der Vorstand

mit Zustünmung des Aufsichtsrats.

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkuaden auszustellen, die jeweils mehrere Aktien
verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs aufVerbrieftuag seines Anteils
ist ausgeschlossea; dies gut, auch wenn ausgegebene Aktien emgereicht oder für kraftlos
erklärt werden.

(5) Bei der ICapitalerliöhimg kann die Gewinjibeteiligung neuer AJctien. abweicliend von § 60
AktG bestimmt werden.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Gnmdkapital bis zum. 30. August 2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu msgesamt 75.000 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stuckaktien emmal oder melumals gegen Bar und/ oder Sachemlage um bis zu

BÜRO 375.000,00 zu erhöhen.

Die Aktionäre haben grundsätzlich, em Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch von

durch den Vorstand bestimmten Kreditmstituten mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch emiächtigt, jeweils mit Zustmmumg des Aufsichtsrats, Spitzen-
betrage von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehcaen und das Bezugsrecht auch. iu-

soweit auszuschließen, als dies erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen

oder Wandelschuldverschreibuagen, die von. der Gesellsch.aft ausgegeben wurden, ein

Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ümen nach Ausübung ihres Options-

bzw. Wandeh-echts zustehen würde.

Wenn die Kapitalerhölmng gegen Sachemlagen erfolgt, ist der Vorstand ferner mit Zu-
Stimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der AMonäre auszuschließen,
soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke eines Untemelimenszusammensclilusses oder

des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen au Unternehmen erfolgt.

Wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen
Aktien den. Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstat-
fang zum Zeitpmikt der endgültigen Festlegu.ng des Ausgabebetrags durcli dea Vorstand
nicht wesentlich im Süme der § 203 Abs. l und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG mterschrei-
tet, ist der Vorstand ebenfalls ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen. Diese Eimächtigung gilt jedoch nur mit der Maß ga-
be, dass der aateilige Betrag der -unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. l
und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AlrtG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals
nicht überschreiten darf, und zwar weder isa Zeitpunkt der Erteihmg oder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die vorge-
nannte HÖchstgrenze von 10% des Gnm.dkapitals vecmindert sich um den anteiligen. Be-

i
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trag des Grundkapitals, der auf eigene Aktien der Gesellschaft entFällt, die während der
Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Au.sscb.luss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-

maß den §§ 71 Abs. l Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wurden.

Der Vorstand ist ennächtigt, mit Zustmmmng des Aufsich.tsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die weiteren. Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhimg fest-
zusetzen.

(7) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung zu ändern, soweit von der Ermächtigimg
zur Kapitalerhölmag Gebrauch gemacht bzw. die Ermächtigung gegenstandslos wird.

HI. Vorstand

§5

Zusamraensetzung des Vorstandes

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.

§6

Geschäftsführung und Vertretung

Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt er die Gesellschaft allem. Besteht der
Vorstand aus mehreren Personen, so wird die GeseÜschaft gesetzlich vertreten durch ein

Mitglied des Vorstandes, wenn ttim der Aufsichtsrat die Befugnis, zur Allemvertretung erteilt
hat. Im. übrigen wird die Gesellschaft durch, zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein
MitgUed des Vorstandes m Gemeinschaft mit eiaera. Proküristen vertreten.

TV. Der Aufsichtsrat

§7

Zusanunensetzung, Amtsdauer, Amtsmederlegung

(l) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden fiir die Zeit bis zur Beendigung der Haupfrversamra-
lung gewählt, die über die EnÜastung für das vierte Geschäftsjahr nacli dem Begüm der
Amtszeit beschüeßt. Das Geschäftsjahr, m dem die Amtszeit beginnt, wird niclit mitge-
rechuet. Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine
kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit
ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des
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Nachfolgers nicht abweichend, bestimmt, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eme an den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats oder. an. den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung, uater Einlialtung
einer Frist von vier Wochen, niederlegen.

(4) Aufsichtsratsmitglieder kömien abweichend von § 103 Abs. l AktG mit emfache M^ehr-
heit vor Ablauf ihrer Amtszeit von der Kauptversa.mmlung abberufen werden..

Vorsitzender und Stellvertreter

(l) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluß au die Hauptversamm.lmig, in. der die Aufsichtsrats-
mitglieder der Aktionäre gewählt -worden sind, in einer ohne besondere Emberufüng statt'

findenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, und emen Stellvertreter für die ia

§ 7 Abs. 2 bestimmte Aratszeit.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl fai die restliche Amtszeit des Ausgeschie-
denen vorzunelunen.

§9

Emberufüng und Beschlußfassung

(l) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch, den Vorsitzenden in angemessener Frist
scbriftlich einberufen. la dringenden Fällen kann der Vorsitzende mündlich, fermmmd-
lich, fenikopiert, femschrifflich oder telegrafisch eruberufen.

(2) Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse schriftlicli, telegrafisch, fenunünd-
lich, femschrifüicb. oder femkopiert gefaßt werden, ebenso Abstimmungen vorgenora-

men werden, wenn kein. Mitglied widerspricht.

(3) Den Vorsitz in der Aufsichtsratssitzung füb-t der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein
Stellvertreter.

(4) Der Vorsitzende ist ermächtigt, un Nam.en des Aufsicb.trats die zur Durchfülirung der
Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Wülenserldämngen abzugeben.

(5) An der Beschlußfassung müssen alle Mitglieder des Aufsichtsrats mitwirken. Maßgebend
für die Wirksamkeit der Beschlußfassung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
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§10

Vergütung

(l) Die Mitglieder des Aufsichü-ats erhalten, außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, deren Höhe alljäb-lich füi das abgelau-
fene Geschäfts] ahr von der Haupfrversammlung festgesetzt wird. Der Vorsitzende erhält
das Doppelte, der Stellvertreter das l ^-fache dieses Beü-ages.

Aufsichtsratsmitgüeder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichts-
rat angehört haben, erhalten eine un Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.

(2) Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.

§11

Der Zustmmmng des Aufsichtsrats unterliegen:

l. Der Erwerb, die Belastung und Veräußemng von Gnmdeigentmn und grundstäcksglei-

chen Rechten und Verfügungen Merüber.

2. Die Abschlüsse von Pacht- und Mietverträgen. von längerer Dauer als ein Jahr.

3. Die Aufaabme von Krediten, soweit sie einen Wert m Höhe von DM 200.000,00 über-

steigen.

4. Errichtung -und Auflösung von Zweigniederlassungen.

V. Hauptversammlung

§12

Ort und Embemfüng

(l) Die Hauptversaromlimg findet am Sitz; der Gesellschaft oder am Sitz der Niederlassung
einer Landeszentralbaak statt.

(2) Sie wird durch den Vorstand einberufen.

(3) Die Einberufang der Hauptversammlu.ag muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu.
dessen Ablauf sich die Aküonäre nach § 13 dieser Satzung anzumelden haben, bekannt
gemacht werden.
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§13

Teünahmerecht -und Stimmrecht

(l) Zur Teilnahme au der Hauptversammlung -und zur Ausübung des Stimmreclits sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestes bis zmn Ablauf des siebten Tages vor
dem Tag der Hauptversammlung unter der m der Eiribemfüng hierfür mitgeteütea. Adres-
se angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft in Textform

(§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Kredit-
oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der

Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Haupt-

Versammlung beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-

ten Adresse bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zweifelhafte Nachweise zu überprüfen und bei Verdacht eines

gefälschten oder fälschlich ausgestellten Nachweises den betreffenden Aktionär um weitere

Nachweise zu ersuchen oder zurückzuweisen.

(3) Die Eüizeüieiten der Anmeldung, des Nachweises über den Anteüsbesitz und die Aus-
steU-ung von Emteittskarteü sind m der Einlaäung bekaxmt zu geben.

§14

Vorsitz in der Hauptversammlung

(l) Den. Vorsitz in der Hauptversammhmg fuhrt der Vorsitzende des Aufeichtsrats, im Falle
seiner Verbinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats

als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Versammlungsleiter durch die
Hauptversammlung gewählt. .

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reilienfolge, in der die
Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art und Reihenfolge der
Abstimraungen.

§15

(l) Je eine Stückaktie gewäbrt eine Stimme.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversa-nunluüg werden, soweit nicht zwingend gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen, mit emfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und, so-

fern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der
einfachen Mehrheit des bei der Besdilußfassung vertretenen Grundkapitals gefaßt.
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VI. Jahresabschluß

§16

Jaliresabschluß und ordentliche Hauptversammlung

(l) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jabresabschluß und
den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlußprüfer

. vorzuglegen. Nach Eingang des Prüfmigsberichts und der Vorschlag für die Verwendung
des Büanzgewimes unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüftmg hat der
Vorstand imverzü.glich die ordenüiche Hauptversammlung emzuberufen, die innerhalb

der ersten 8 Monate emes jeden Geschäftsjahres stattzufinden, hat. Sie beschließt über die
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie über die Verwen.dung des Bilaaz-

gewinns und wählt den Abschlußprüfer.

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermäch.tigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses
den Jahresuberschuß, der nach Abzug der m die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden.
Beträge und eüies Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in audere Gewinnrück-

lagen eumistellen. Die Einstellung emes größeren Teüs als der Hälfte des Jabresüber-
Schusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewiruariicklagen nach der Emstellimg die
Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

(4) Von der Vorlage und Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Abschlußprüfer scwie
dessen Wahl kann abgesehen, werden, soweit die Prüfung durch einen Abschlußprüfer

nach den gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist.

VM. Schlußbestünmungen

§17

Änderungen der Satzungsfassung

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung

betreffen.

§18

Gründungskosten

(l) Gemäß § 26 Abs. 2 AktG wird festgestellt, daß die Kosten der Grün.du.ng, wie Notariats-
kosten, Gerichtskosten, Veröffentliclmrtgskosten etc. sowie aUe mit der Gründung noch
entstehenden Kosten von der Gesellschaft zu tragen sind.

(2) Der Gesamtbetrag der Grimdzuigskosten wird aufliöchstens DM 10.000,— geschätzt.
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Bescheinigung
nach § 181 Abs. l Satz 2 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der vorgenann-
ten Gesellschaft mit dem Beschluss des Aufsichtsrates über die Änderung vom 6. Feb-

ruar 2025 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister

eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Köln, den 3 . Februar 2026

Dr. Stefan Klein

Notar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Köln, den 10.02.2026

(maßgeblich ist allein die qualifizierte elektronische Signatur der Notarin oder des Notars)

Qualifiziert elektronisch signiert von

Dr. Stefan Klein, Notar in Köln


